
S o z i a l f r a g e n und M e n s c h e n r e c h t e 

Menschenrechtsausschuß: 16. und 17. Tagung — 
Prüfung von Staatenberichten und Individualbe
schwerden — Iranische Angriffe — Sondervotum 
Bernhard Graefraths (2) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 
3/1982 S.103f. fort). 

72 Vertragsstaaten zählte zu Jahresbeginn 
der Internationale Pakt über bürgerliche und 
politische Rechte (Text: VN 1/1974 S.16ff.); 
Bolivien und Vietnam waren die letzten Neu
zugänge. Bolivien ist außerdem als 28.Staat 
dem Fakultativprotokoll beigetreten. Im ver
gangenen Jahr hat der mit der Überwachung 
der Einhaltung des Paktes betraute Men
schenrechtsausschuß drei Tagungen abge
halten; über die Tagung im März/April 1982 
hat diese Zeitschrift bereits berichtet. 

16. Tagung 

Um den Dialog mit dem Iran nicht zu behin
dern, habe er die Ausführungen des Leiters 
der iranischen Delegation nicht unterbrochen 
und den Diplomaten nicht zur Ordnung geru
fen, erklärte Vorsitzender Mavrommatis auf 
der 16. Tagung des Menschenrechtsaus
schusses, die vom 12. bis zum 30. Juli 1982 in 
Genf stattfand. Anlaß zu dieser Stellung
nahme hatte der Regierungsvertreter, Irans 
Vatikan-Botschafter Khosroshahi, dadurch 
gegeben, daß er bei der Prüfung des irani
schen Berichts gestellte kritische Fragen mit 
dem Vorwurf beantwortete, einige Ausschuß
mitglieder hätten lediglich »gewisse aus im
perialistischen Kreisen stammende Lügen 
und Verleumdungen« wiederholt. Weiterhin 
machte der Chefdelegierte drei der Experten, 
den Tunesier Bouziri, den Kanadier Tarno-
polski und den Jordanier Sadi, zur Ziel
scheibe persönlicher Angriffe. Dieses Verhal
ten fand die allgemeine Mißbilligung des Aus
schusses, der — so der Vorsitzende Mav
rommatis — sich allgemeiner Wertschätzung 
erfreue und es nicht gewohnt sei, Angriffen 
ausgesetzt zu sein. 
Das Expertengremium befaßte sich auf sei
ner Sommertagung mit der Prüfung von 
Staatenberichten gemäß Art. 40 des Paktes, 
mit Individualbeschwerden, zu deren Entge
gennahme und Prüfung es nach Art. 1 des 
Fakultativprotokolls zuständig ist, und mit 
seinem Jahresbericht, in dem die Ansichten 
und Empfehlungen des Ausschusses zur 
Durchführung der Paktbestimmungen in den 
acht Ländern niedergelegt sind, deren Be
richte in den voraufgegangenen zwölf Mona
ten geprüft wurden. 
Neben dem iranischen Erstbericht, der an die 
Stelle eines noch unter der Regierung des 
Schah erstellten Reports getreten ist, prüfte 
der Ausschuß einen Zusatzbericht Jorda
niens, der den auf der 14. Tagung vorgeleg
ten ersten Zusatzbericht des Landes er
gänzt, und den Erstbericht Uruguays, dessen 
Behandlung auf der 15. Tagung nicht abge
schlossen worden war. Die auf der Tagesord
nung des Ausschusses stehende Prüfung 
des Erstberichts von Guinea wurde vertagt, 
da dieser Staat keinen Repräsentanten nach 
Genf entsandt hatte. Das senegalesische 
Ausschußmitglied Dieye wurde beauftragt, in 
dieser Frage Kontakt zur Regierung in Co
nakry aufzunehmen. 

Bei der Prüfung des Berichts von Jordanien 
befaßte sich der Ausschuß eingehend mit 
dem in diesem Lande herrschenden Kriegs
recht und den damit verbundenen Einschrän
kungen der durch den Pakt verbürgten Frei
heiten. Der jordanische Regierungsverireter 
begründete die Verhängung von Notstands
maßnahmen mit der »dauernden Bedro
hung« seines Landes durch Israel. In diesem 
Zusammenhang wurden Fragen der Zustän
digkeit der Militärgerichtsbarkeit bei Angrif
fen gegen die Staatssicherheit erörtert. Wei
tere Diskussionspunkte waren die Gleichbe
rechtigung von Mann und Frau, die Voraus
setzungen für die Verhängung der Todes
strafe nach jordanischem Recht sowie die 
unter dem Kriegsrecht bestehende Möglich
keit, Personen ohne Gerichtsverhandlung in 
Vorbeugehaft zu nehmen, wenn sie polizeili
chen Erkenntnissen zufolge eine Bedrohung 
für die Gesellschaft darstellen. 
Von der Mehrheit der Ausschußmitglieder 
wurde es bedauert, daß der Bericht des Iran 
nicht den von dem Expertengremium erlas
senen Richtlinien über Form und Inhalt der 
Staatenberichte entsprach. Selbst der sowje
tische Ausschußangehörige Movchan, dem 
der iranische Delegationsleiter als einzigem 
neben dem DDR-Menschenrechtsexperten 
Graefrath ein »gewisses Verständnis für die 
revolutionäre Situation« des Landes beschei
nigte, mußte einräumen, daß es dem Bericht 
an detaillierten Informationen mangele. Aus 
diesem Grunde stellten die Experten eine 
Reihe von Fragen an die iranische Regie
rungsdelegation, die in deren abschließender 
Stellungnahme nicht hinreichend beantwor
tet wurden. Unter anderem wurden Erläute
rungen erbeten zu angeblichen Massenhin
richtungen im Iran, zur Stellung des Paktes 
im iranischen Rechtssystem, zur Beachtung 
des Folterverbots, zum Minderheitenschutz 
und zur Religionsfreiheit. Insbesondere 
wurde auch das Problem der Baha'i ange
sprochen. Weitere Fragen betrafen die Art 
staatlicher Sanktionen bei bestimmten Delik
ten: so wurde Aufklärung darüber gefordert, 
ob die Todesstrafe durch Steinigung vollzo
gen werden könne und ob Dieben die Hand 
abgehackt werde. Der Chef der iranischen 
Delegation sagte dem Ausschuß zu, seine 
Regierung werde einen detaillierteren Bericht 
vorlegen und gab seiner Hoffnung Ausdruck, 
dadurch werde unbegründeten Anschuldi
gungen der Boden entzogen. 
Als »interessant und ermutigend« bezeich
nete der Ausschußvorsitzende bei der ab
schließenden Beratung über den Bericht 
Uruguays die Antworten, die der uruguayi
sche Regierungsvertreter Giambruno auf 
Fragen der Ausschußmitglieder erteilt hatte. 
Zugleich wies er darauf hin, daß der nächste 
Bericht des Landes im Februar 1983 fällig sei. 
Uruguay möge diese Gelegenheit nutzen, 
schriftlich auf die Expertenfragen einzuge
hen, die sein Vertreter vor dem Ausschuß 
mündlich beantwortet habe. Zuvor hatte das 
deutsche Ausschußmitglied Tomuschat be
dauert, daß die Zusammenarbeit der urugu
ayischen Regierung mit dem Ausschuß im 
Rahmen des Individualbeschwerdeverfah-
rens in der Vergangenheit bestenfalls als 
»zögernd und widerwillig« habe bezeichnet 
werden können. Häufig habe Uruguay sich 
auf schlichtes Leugnen der ihm gegenüber 
erhobenen Vorwürfe . beschränkt. Dadurch 
sei der Eindruck entstanden, daß in dem 
Staat ein Widerspruch zwischen den pakt

konformen Gesetzen und der tatsächlichen 
Praxis, zum Beispiel der Militärgerichte, be
stehe. Der uruguayische Regierungsvertreter 
betonte in seiner Stellungnahme, seine Re
gierung sei zu einer dauernden Zusammen
arbeit mit dem Ausschuß bereit. Zu Einzelfra
gen erklärte er, in bezug auf Fälle von Gefan
genenmißhandlung würden Untersuchungen 
durchgeführt; einzelne Beamte seien bereits 
des Machtmißbrauchs und ungesetzlicher 
physischer Angriffe auf Häftlinge für schuldig 
befunden und bestraft worden. Fortschritte 
seien zu verzeichnen im Hinblick auf die Ein
schränkung politischer Rechte. So seien po
litische Versammlungen grundsätzlich ge
stattet und den Behörden lediglich anzuzei
gen. Die Gesetzgebung zur Regelung ge
werkschaftlicher Aktivitäten sei verbessert 
worden; sie stehe in Einklang mit den ILO-
Konventionen. 

Individualbeschwerden: Der Ausschuß ent
schied auf seiner 16. Tagung abschließend 
über drei Individualbeschwerden. Besonde
res Interesse verdient die Zulässigkeitsent-
scheidung in der Sache A. M. gegen Däne
mark (R. 26/121) wegen eines Sondervotums 
des Experten Bernhard Graefrath aus der 
DDR. Zwar sieht auch Graefrath die Be
schwerde im Ergebnis als unzulässig an; 
während die Mehrheit des Ausschusses sich 
aber durch einen Vorbehalt, den Dänemark 
bei der Ratifikation zu Art. 5 Abs. 2 a des Fa
kultativprotokolls erklärt hat, an der Prüfung 
der Mitteilung gehindert sieht, ist die Unzu-
lässigkeitsentscheidung nach Ansicht des 
Experten aus der DDR auf Art. 3 des Proto
kolls zu stützen. Der Kontroverse liegt fol
gender Sachverhalt zugrunde: Der Be
schwerdeführer, ein pakistanischer Staatsan
gehöriger mit Wohnsitz in Dänemark, hatte 
sich wegen der gegen ihn verfügten Auswei
sung mit der Beschwerde nach Art. 25 der 
Europäischen Menschenrechts-Konvention 
(EMRK) an die Europäische Menschen
rechtskommission gewandt. Die Kommission 
hatte seine Eingabe als »offensichtlich unbe
gründet« (Art. 27 Abs. 2 EMRK) für unzuläs
sig erklärt. Da nach dem dänischen Vorbehalt 
zum Fakultativprotokoll der Ausschuß dann 
nicht zur Prüfung der Mitteilung einer Einzel
person zuständig sein soll, wenn die Sache 
bereits in einem anderen internationalen Un
tersuchungsverfahren geprüft worden ist, 
sah der Menschenrechtsausschuß die Be
schwerde aufgrund der Entscheidung der 
Straßburger Kommission als unzulässig an. 
Nach Graefraths Auffassung dagegen liegt 
keine Prüfung in einem anderen internationa
len Untersuchungsverfahren vor: Das Straß
burger Gremium habe lediglich festgestellt, 
daß es keine Zuständigkeit besitze, die Sa
che innerhalb des rechtlichen Rahmens der 
EMRK zu prüfen. Dadurch sei der Ausschuß 
grundsätzlich nicht an einer Prüfung der Mit
teilung gehindert. Denn eine nach der EMRK 
unzulässige Beschwerde sei nicht zwangs
läufig auch nach dem System des Paktes un
zulässig. Dänemarks Vorbehalt zielt nach die
ser Ansicht nicht darauf ab, einer Mitteilung 
den Weg zu versperren, die nach dem Pakt 
zulässig sein könnte, obwohl sie nach der 
EMRK unzulässig ist. Andernfalls wäre nach 
der Meinung des DDR-Experten der Vorbe
halt nicht mit dem Fakultativprotokoll zu ver
einbaren. 

Als Prüfung im Sinne des Vorbehalts ist nach 
dieser Auffassung nur eine von einem inter
nationalen Untersuchungsgremium getrof-
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fene Entscheidung über die Begründetheit 
einer Eingabe anzusehen. Die Bedeutung 
des Graefrathschen Votums liegt darin, daß 
es Staaten, die — wie die Bundesrepublik 
Deutschland — die Zuständigkeit der Euro
päischen Menschenrechtskommission zur 
Prüfung von Individualbeschwerden aner
kannt haben, in ihrem Zögern bestärken 
kann, dem Fakultativprotokoll beizutreten. 
Denn der dänische Vorbehalt bezweckt nicht 
zuletzt, divergierende Stellungnahmen ver
schiedener Organe des internationalen Men
schenrechtsschutzes zu ein und demselben 
Sachverhalt zu verhindern. Dieses Ziel wird, 
wenn die von Graefrath vertretene Ausle
gung Platz greift, im Bereich der Zulässig-
keitsentscheidungen nicht erreicht; selbst 
dann nicht, wenn es sich wie im vorliegenden 
Fall um die Verwerfung einer Beschwerde als 
»offensichtlich unbegründet« handelt, eine 
summarische materielle Prüfung also inner
halb der Zuständigkeitsprüfung bereits 
durchgeführt wurde. 

Jahresbericht: Zum Abschluß der Sommerta
gung stellte der Menschenrechtsausschuß 
seinen Jahresbericht vor, in dem seine Stel
lungnahmen und Kommentare zum Stand der 
Durchführung der Paktbestimmungen in den 
acht Staaten, deren Berichte das Experten
gremium in den voraufgegangenen zwölf Mo
naten geprüft hatte, zusammengefaßt sind. In 
dem Bericht (UN-Doc.A/37/40) wird aus ge
gebenem Anlaß die überragende Bedeutung 
des Rechtes auf Leben und körperliche Un
versehrtheit unterstrichen. Die Staaten wer
den an ihre Verpflichtung erinnert, insbeson
dere Gefangene vor Folter und körperlicher 
Mißhandlung zu schützen. Das Folterverbot 
ist grundsätzlich weit auszulegen, so daß da
nach jede Art der körperlichen Strafe unter
sagt ist. Es dient nicht allein dem Schutz von 
Häftlingen, sondern auch dem von Patienten 
in Heil- und Pflegeeinrichtungen sowie dem 
von Schülern in Erziehungsanstalten. Zum 
Problem der Todesstrafe vertritt der Aus
schuß die Ansicht, daß die Staaten dazu ver
pflichtet seien, diese Sanktion, deren Ab
schaffung der Pakt zwar nicht gebietet, als 
»ganz außergewöhnliche Maßnahme« zu be
trachten und nur bei »schwersten Verbre
chen« zu verhängen. 

17. Tagung 
Erstmalig hat sich auf der 17. Tagung des 
Menschenrechtsausschusses ein Vertrags
staat, Ecuador, unmittelbar an das Experten
gremium, das vom 11. bis zum 29. Oktober 
1982 wiederum in Genf tagte, gewandt, um 
anzuzeigen, daß er von dem in Art. 4 des 
Paktes niedergelegten Recht Gebrauch ge
macht hat, wegen eines öffentlichen Notstan
des einzelne vertragliche Verpflichtungen au
ßer Kraft zu setzen. Mehrere Ausschußmit
glieder begrüßten diesen vom Pakt — der für 
den Notstandsfall lediglich eine Anzeige
pflicht gegenüber den übrigen Vertragsstaa
ten vorsieht (Art. 4 Abs. 3) — nicht geforder
ten Schritt als Zeichen der Kooperationsbe
reitschaft Ecuadors und brachten ihre Hoff
nung zum Ausdruck, daß der Ausnahmezu
stand bald beendet werden könne. 
Zur Prüfung lagen dem Ausschuß auf seiner 
Herbsttagung die Erstberichte Mexikos, Is
lands und Australiens vor. 
Der Vertreter der Regierung Mexikos, Ro-
zental, unterstrich bei seiner Einführung in 

den Bericht die aktive Rolle, die sein Land, 
das mehreren Instrumenten des internationa
len Menschenrechtsschutzes (unter ande
rem auch der Amerikanischen Menschen
rechtskonvention) beigetreten ist, bei inter
nationalen Bestrebungen zum Schutz der 
Menschenrechte spiele. In der anschließen
den Diskussion wurde von einigen Aus
schußmitgliedern bemängelt, daß der mexi
kanische Bericht zu wenig Informationen 
über Schwierigkeiten enthalte, mit denen das 
Land bei der Durchführung des Paktes kon
frontiert worden sei. Einzelfragen betrafen 
den von der mexikanischen Verfassung ga
rantierten Rechtsbehelf des >amparo<, mit 
dessen Hilfe der einzelne seine verfassungs
mäßigen Rechte durchsetzen kann, die 
Gleichberechtigung von Mann und Frau, das 
Abtreibungsverbot, das Verhältnis von Pakt 
und Verfassung nach mexikanischem Recht, 
den Minderheitenschutz sowie die politi
schen Rechte. In seiner Stellungnahme hob 
der mexikanische Delegierte hervor, daß die 
gegenwärtige finanzielle Krise seines Landes 
in keiner Weise den Schutz der Menschen
rechte beeinträchtige. 
Der Bericht Islands, einer der ältesten Demo
kratien der Welt und — wie ein Mitglied des 
Ausschusses hervorhob — eines Landes, 
das bisher weder im Register von Amnesty 
International noch in den Jahrbüchern des 
Europäischen Gerichtshofs für Menschen
rechte aufgetaucht ist, bot trotzdem Anlaß 
für eine Reihe von Fragen. Diese bezogen 
sich unter anderem auf die Beachtung der 
Paktbestimmungen durch die isländischen 
Behörden (der Pakt selbst ist nicht in das 
isländische Recht inkorporiert), auf das islän
dische Wahlsystem und auf einen Vorbehalt, 
den Island hinsichtlich des Verbots der 
Kriegspropaganda erklärt hat. Nach Auskunft 
des isländischen Regierungsvertreters Möl
ler wird in seinem Land seit sechs Jahren an 
einer Verfassungsreform gearbeitet, die 
schwerpunktmäßig eine Novellierung des 
Wahlsystems und eine Aktualisierung der 
Grundrechtsgarantien zum Gegenstand hat. 
In der Praxis werde der Pakt trotz fehlender 
Gesetzesqualität beachtet; er sei im Amts
blatt des Justizministeriums veröffentlicht. 
Als beispielhaft wegen seiner Fülle an Infor
mationen und der Freimütigkeit, mit der auch 
die Schwierigkeiten bei der Durchführung 
der Paktbestimmungen dokumentiert wur
den, sah die Mehrzahl der Ausschußmitglie
der den Bericht Australiens an. Nur der so
wjetische Experte Movchan sah sich zu dem 
Hinweis veranlaßt, »durch zu intensive Be
schreibung des Baumes könne man den 
Wald verbergen«. Der von einer fünf köpf igen 
Regierungsdelegation vorgestellte Bericht 
warf eine Vielzahl von Fragen auf. Hervorzu
heben sind drei Komplexe: die australischen 
Vorbehalte zu einzelnen Paktbestimmungen, 
die Stellung des Paktes im australischen 
Rechtssystem und die Rechtsstellung der 
australischen Ureinwohner (Aborigines). Die 
von Australien erklärten Vorbehalte begrün
dete der Regierungsvertreter Brook, ein Mit
glied der Australischen Menschenrechts
kommission, mit dem komplexen föderalisti
schen Staatsaufbau des Landes und den da
durch bedingten Schwierigkeiten, die austra
lische Rechtspraxis mit bestimmten Anforde
rungen des Paktes in Übereinstimmung zu 
bringen. Zur Stellung des Paktes im australi
schen Rechtssystem führte der Delegierte 
aus, daß Australien derzeit in der Inkorpora

tion, die bekanntlich in einem Land mit Com-
mon-Law-Tradition auf besondere Schwierig
keiten stößt, nicht den einzigen Weg zur Er
füllung seiner Vertragspflichten sehe. Die Be
achtung der Menschenrechte sei durch die 
Kommission für Menschenrechte, die Be
schwerden entgegennimmt und in Konflikt
fällen Empfehlungen erteilt, und — auf Re
gierungsebene — durch den Ministeraus
schuß für Menschenrechtsfragen hinrei
chend gewährleistet. Zum Thema Ureinwoh
ner erklärte Brook, die Aborigines verfügten 
über Selbstverwaltungseinrichtungen sowohl 
auf nationaler als auch auf lokaler Ebene. Sie 
seien darüber hinaus in den gesetzgebenden 
Körperschaften vertreten. Im übrigen würden 
Bestrebungen zur Pflege ihres kulturellen Er
bes unternommen. Innerhalb von Reserva
ten, in denen z. B. in Queensland aber nur 
noch knapp die Hälfte der Eingeborenen 
lebe, seien Grund und Boden Stammesei
gentum. Über den Zuzug und das Wohnrecht 
im Reservat wache ein Stammesrat. Die Aus
beutung der Bodenschätze in den Reserva
ten unterliege strikter Reglementierung. Der 
Ausschußvorsitzende dankte der australi
schen Delegation für die mündlichen Erläute
rungen, die trotz ihrer Ausführlichkeit aber 
nicht als erschöpfend angesehen werden 
konnten. 
Individualbeschwerden: Der Ausschuß 
schloß die Prüfung von drei Individualbe
schwerden mit der Formulierung seiner Auf
fassungen gemäß Art. 5 Abs. 4 des Fakultativ
protokolls ab. Beachtenswert ist die Ent
scheidung in der Sache Guillermo Ignacio 
Dermit Barbato und Hugo Haroldo Dermit 
Barbato gegen Uruguay. Der Ausschuß ver
tritt darin zum wiederholten Male die Auffas
sung, daß der lateinamerikanische Staat sich 
einen Verstoß gegen den Pakt habe zuschul
den kommen lassen. Im Falle Hugo Haroldo 
Dermit Barbatos, der angeblich am 28. De
zember 1980 nach Verbüßung einer achtjäh
rigen Haftstrafe kurz vor der ihm in Aussicht 
gestellten Entlassung im Gefängnis Selbst
mord begangen hat, liegt nach Ansicht des 
Ausschusses eine Verletzung von Art.6 vor, 
da die uruguayischen Behörden keine ange
messenen Maßnahmen getroffen hatten, um 
das Leben des Häftlings zu schützen. Die 
Regierung Uruguays beschränkte sich dar
auf, dem Ausschuß eine Durchschrift des 
Autopsieberichts betreffend Hugo Dermit zu 
übersenden. Nähere Untersuchungen über 
den Tod des Gefangenen, dessen Entlas
sung von seiner Ausreise abhängig gemacht 
worden war und der bereits ein Einreise
visum für Schweden erhalten hatte, sind an
scheinend nicht angestellt worden. Im Hin
blick auf Guillermo Ignacio Dermit, den jün
geren Bruder Hugo Dermits, geht der Aus
schuß davon aus, daß er am 2. Dezember 
1980 verschwand. Seine Verhaftung wurde 
offiziell am 19. Dezember 1980 bestätigt. Erst 
am 23. März 1981 wurde er vor ein Militärge
richt gestellt; bis zum Zeitpunkt der Ent
scheidung des Ausschusses wurde kein Ur
teil gegen ihn gefällt. Der Ausschuß hält in 
seinem Falle eine Verletzung von Art.9 Abs.3 
und 4 sowie von Art.14 Abs.3c für erwiesen, 
da er nach seiner Verhaftung nicht unverzüg
lich einem Richter vorgeführt wurde, ihm die 
Möglichkeit vorenthalten wurde, die Recht
mäßigkeit der Freiheitsentziehung überprü
fen zu lassen, und da in angemessener Frist 
kein Urteil gegen ihn erging. 

Klaus Schröder • 
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